
Zum Verbleib bei den 
Eltern/Sorgeberechtigten  

 
Anlage zur Einwilligungserklärung „Veröffentlichung personenbezogener Daten“ minder-
jähriger bzw. volljähriger Schülerinnen und Schüler 
 
 
Informationen zu den vorgenannten Punkten 
 
Schulchronik und örtliche Tagespresse 
 

Alle Entscheidungen zu diesen Punkten werden durch die Schule selbstverständlich erfasst 
und entsprechend berücksichtigt.  
Einschränkungen bei der Einwilligungserklärung werden, Auswirkungen auf die Darstellung 
und Präsentation der Schule, des Schullebens und der schulischen Veranstaltungen haben. 
Bisher wurden häufig Bilder aufgenommen auf denen Schülergruppen zu sehen sind (z. B. 
Schülerinnen und Schüler beim Tag der offenen Tür, bei Präsentationen und Vorstellungen 
von Projektarbeiten oder Theateraufführungen, beim Sportfest und anderen Schulwett-
bewerben etc.). Auch die lokale Tagespresse kommt gelegentlich zu solchen Anlässen und 
macht Fotos.  
Da es für die Schule von vermutlich nicht realisierbarem Aufwand sein wird, bei allen 
Schülerinnen und Schülern auf den Fotos nachzuprüfen, ob entsprechende Einverständnisse 
zur Veröffentlichung der Schule vorliegen, wird die Schule auf derartige Bilder verzichten 
müssen. In diesem Fall würde die Schulchronik deutlich textlastiger werden. Auf viele Fotos 
müsste ganz verzichtet werden, auf anderen müssten die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler geschwärzt bzw. unkenntlich gemacht werden. 
Die Schule würde sich freuen, wenn die Zustimmung in Hinblick auf die Chronik der 
Schule und die örtliche Tagespresse erteilt werden würde. 
 
Internet – Schul-Homepage 
 

Auf der Schul-Homepage möchte sich die Schule präsentieren sowie über Veranstaltungen 
und Ereignisse an der Schule informieren. Hierzu werden unter anderem auch ausgewählte 
Fotos genutzt. Diese Fotos werden selbstverständlich nur mit explizitem Einverständnis der 
jeweils abgebildeten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern veröffentlicht. Auf 
„spontane“ Fotos, welche von Schülerinnen und Schüler selbst gemacht wurden wird die 
Schule grundsätzlich verzichten. Wettbewerbs- oder Wettkampfsieger werden nur auf 
Wunsch der betroffenen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern oder nach Rücksprache 
mit diesen veröffentlicht.  
Andere personenbezogene Daten (wie Name, Klasse, Adresse oder Telefonnummer, etc.) 
werden auf der Schul-Homepage nicht ohne die vorherige Einwilligung zur Veröffentlichung 
personenbezogener Daten der betroffenen Eltern/ Sorgeberechtigten bzw. Schülerinnen und 
Schüler veröffentlicht. 
 
Einverständniserklärung zu weiteren Veröffentlichungen personenbezogener Daten 
über die vorgenannten Zwecke hinaus 
 

Unabhängig von der „Einverständniserklärung zur Veröffentlichung personenbezogener 
Daten im Jahresbericht, in der örtlichen Tagespresse und auf der Schul-Homepage“ werden 
weitere erforderlichen Einverständniserklärungen zur Veröffentlichung personenbezogener 
Daten vorher gesondert und einzelfallbezogen (z. B. externe Umfragen, Videoaufnahmen bei 
außerunterrichtlichen Projekten, Fotos bei externen Partnern etc.) eingeholt. 
 
 
 
Sollten Sie Fragen oder auch Verbesserungsvorschläge zum Thema Datenschutz haben, 
steht Ihnen die Schulleitung sowie die/der Datenschutzbeauftragte des Staatlichen 
Schulamtes Ostthüringen zur Verfügung.  


